
Der Direktor des Bezirksgerichts
— ist verantwortlich für die Erziehung der Kader 

im Bezirksgericht und der Richter der Kreis
gerichte im Bezirk. Er sichert besonders, daß 
die Richter eng mit dem Leben der Werk
tätigen verbunden sind, daß sie tief in die Ge
setzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Ent
wicklung eindringen, die Probleme des sozia
listischen Aufbaus, besonders der Entwicklung 
der Volkswirtschaft und die Hauptaufgaben im 
Bezirk, kennen, durch eine planmäßige Quali
fizierung ihr politisch-fachliches Wissen ständig 
erweitern und ihr Wissen in der Arbeit schöpfe
risch anwenden;

— gewährleistet, daß die Schöffen des Bezirks
gerichts in ihrer Tätigkeit angeleitet und unter
stützt werden;

— ist verantwortlich für die Anleitung und Kon
trolle der Kaderarbeit der Direktoren der Kreis
gerichte im Bezirk;

— ist verantwortlich für die Abordnung der Rich
ter bis zu 6 Monaten innerhalb des Bezirkes;

— bestimmt ein Mitglied des Präsidiums des Be
zirksgerichts, dem die Anleitung und Kontrolle 
der Staatlichen Notare und Einzelnotare im 
Bezirk und die Anleitung der Kreisgerichte in 
Notariatsangelegenheiten übertragen wird.

Der Direktor beruft die Sitzungen des Präsidiums 
des Bezirksgerichts ein und leitet sie.

3. Die Senate des Bezirksgerichts
a) Beim Bezirksgericht bestehen Senate, die die Recht

sprechung des Bezirksgerichts ausüben.
Das Präsidium des Bezirksgerichts legt entspre
chend den Erfordernissen der gesellschaftlichen 
Entwicklung und der Entwicklung der Kriminali
tät fest, für welche Aufgabenbereiche Senate ge
bildet werden.

b) Den Senaten des Bezirksgerichts obliegt besonders
— die sich aus den Problemen der politischen, 

ökonomischen und kulturellen Entwicklung der
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